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1 Plangebiet 

Das Plangebiet „Wohngebiet Riddorf“ befindet sich in nördlicher Ortslage der Gemeinde Breklum, 
„südlich des Dingstedter Weg und östlich des Riddorfer Ring“.  

Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine landwirtschaftliche Fläche. 

Der Plangeltungsbereich umfasst Teile der Flurstücke 297 und 196, Flur 1, Gemarkung und Ge-
meinde Breklum. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 5312 m². 

Die genaue Abgrenzung ist dem zeichnerischen Teil des Planentwurfes im Maßstab 1:1.000 zu ent-
nehmen. 

 

2 Grundlagen 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breklum hat am 13.08.2020 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 31 und die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Die Gemeinde Breklum im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein erstreckt sich mit seinen rund 
2.300 Einwohnern entlang der Schleswigschen Geest zwischen Sönnebüll und Struckum. Das Dorf 
verfügt neben einer Kirche, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten, über mehrere gastronomische Be-
triebe und Hotels sowie Kindergärten, einer Schule, Spielplätze und Sportanlagen. Dieses vielfältige 
Angebot zeichnet Breklum als einen Ort mit besonders hoher Lebensqualität aus. Eine Vielzahl von 
Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben schaffen zudem rund 600 Arbeitsplätze im 
Dorf. Durch die hohe Anzahl von Vereinen und Verbänden kommt auch das kulturelle Dorfleben 
nicht zu kurz.  

Breklum ist durch die Bundesstraße 5, die durch den Siedlungskern verläuft, direkt an das überört-
liche Fernstraßennetz angeschlossen. Parallel zur Bundesstraße verläuft die Trasse der Marschbahn, 
die Niebüll und Husum verbindet. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Bredtstedt und der 
Anschluss an den Schienenfernverkehr ist in Husum möglich. 

Der Planbereich ist nicht im Eigentum der Gemeinde. Die Eigentümer der Fläche möchten diesen 
Bereich entsprechend der Vorgaben der Gemeinde als Wohnbauflächen entwickeln. Auf den zu 
überplanenden Flurstücken werden Einzel-, Doppelhäuser entstehen. Durch Nachverdichtung ent-
steht so ein Wohngebiet auf einer innerörtlich liegenden, bisherigen Brachfläche. 

Das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 31 bietet Bauland für Wohnbebauung in ruhiger und naturnaher 
Lage. Diese sind dank der Erschließung ohne Durchgangsverkehr ideal für junge Familien und auch 
ältere Mitbürger geeignet. Aufgrund der großen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Ort wird 
in dem Bebauungsplans Nr. 31 Bauland für sechs Eigenheime geschaffen.  
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Quelle: Google Maps 

 

Westlich, östlich und nördlich wird das Plangebiet durch bestehende Wohngebäude mit privaten 
Gärten begrenzt. 

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Entlang der südlichen und östlichen Gel-
tungsbereichsgrenze sollen neue Eingrünungen entstehen. Das vorhandene Grün zur Nachbarbe-
bauung erhalten. 

Im geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Breklum ist der Geltungsbereich als „Fläche für 
die Landwirtschaft“ dargestellt. In der parallel aufzustellenden 26. Änderung des Flächennutzungs-
plans wird der Bereich als Wohnbaufläche ausgewiesen. 

 

 

3 Ziele 

Eine Aufstellung des Bebauungsplanes wird erforderlich, um der vorhandenen Nachfrage nach Bau-
grundstücken für Wohnbebauung gerecht zu werden. Die Fläche soll entsprechend der Umgebungs-
nutzung das durch die Wohnbebauung geprägt ist, als allgemeines Wohngebiet weiterentwickelt 
werden. 

Ziel der vorliegenden Planung ist es, den Bürgern, die sich endgültig in Breklum niederlassen möch-
ten, zukünftig Wohnbaugrundstücke anbieten zu können. Derzeit stehen keine Grundstücke, die für 
diesen Zweck angeboten werden können, zur Verfügung. Der Gemeinde und den Erschließungsträ-
gern liegen bereits Anfragen von Ortsansässigen nach erschlossenen Baugrundstücken vor, denen 
bislang nicht nachgekommen werden kann.  

Die Intention der Gemeinde Breklum für die Zustimmung dieses Vorhabens ist, auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung einzugehen, soziale, stabile Bewohnerstrukturen zu schaffen und zu erhalten, 
die Eigentumsbildung der Ortsansässigen zu unterstützen und der Abwanderung und dem demo-
graphischen Wandel vorzubeugen.  
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Um den konkret vorhandenen Bedarf an Wohnraum decken zu können und eine städtebaulich sinn-
volle Gestaltung zu gewährleisten, hat sich die Gemeinde Breklum zur Aufstellung dieses Bebau-
ungsplanes entschlossen, um so gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und zu stär-
ken. So soll z.B. auch der Nachwuchs für die freiwillige Feuerwehr und der Erhalt von Kindergarten 
und Vereinen innerhalb Breklum durch die Ausweisung neuer Baugebiete gewährleistet werden. 

Gerade die ländlichen Räume sollen laut Landesentwicklungsplan als eigenständige, gleichwertige 
und zukunftsfähige Lebensräume gestärkt werden. Die Wohnqualität und das Wohnumfeld sollen 
gesichert und junge Familien an die ländlichen Räume gebunden werden. Mit Schule, Kita, Kirche, 
Feuerwehr, Sportanlagen, Gasthof und verschiedenen Vereinen vor Ort erfüllt Breklum die beste 
Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles.  

Die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum wird in allen Teilräumen des Lan-
des angestrebt. Dabei soll das Angebot den Umfang der zukünftigen Nachfrage decken und hinsicht-
lich Größe, Ausstattung, Lage, Preis und Gestaltung des Wohnumfeldes den Ansprüchen der Nach-
fragenden Genüge leisten. Ferner verfolgt die Innenentwicklung das Interesse der Belebung und 
Aufwertung innerörtlich wachsender Strukturen und Ortsbilder sowie der angemessenen Auslas-
tung vorhandener Infrastrukturen und der altersstrukturellen Durchmischung sowie nicht zuletzt 
der Erhaltung von Landschaftsqualitäten am Ortsrand.   

Die neue Baufläche liegt zwischen der angrenzenden, vorhandenen Wohnbebauung und ergänzt 
diese Bebauung städtebaulich sinnvoll. Durch die kleinen Differenzierungen der Festsetzungen wird 
mit einer gewünschten Durchmischung und Verdichtung ein ansprechendes Umfeld geschaffen. 

Die Planung entspricht aus Sicht der Gemeinde den in Ziffer 2.7 LEP 2010 dargelegten Grundsätzen 
für eine geordnete, unter städtebaulichen, ökologischen und landschaftlichen Aspekten verträgliche 
Siedlungsentwicklung, wonach u.a. neue Bauflächen an vorhandene Siedlungsbereiche anzubinden 
sind.  

Damit geht die Gemeinde Breklum auf die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ein und dient der 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen. Es ist geplant, dass in dem zukünftigen 
Wohngebiet Einzel-, Doppelhäuser zur Miete als auch zum Kauf angeboten werden. 

Innerhalb des Planbereiches werden 6 Grundstücke für eine Wohnhausbebauung entwickelt, 
wodurch ein Teil des Bedarfs der Gemeinde gedeckt werden kann. Dieses wird im Rahmen einer 
Nachverdichtung einer innerörtlichen Brachflächen geschaffen. 

 

4 Planerische Vorgaben 

Für die Gemeinde besteht gemäß § 1 Abs. 4 BauGB eine sogenannte 'Anpassungspflicht' an die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung, d.h. Bedenken aus Sicht der Landesplanung unterliegen 
nicht der kommunalen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB. 
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Regionalplan 
Im Regionalplan für den Planungsraum V - Neufassung 2002 - (Kreise Schleswig-Flensburg und 
Nordfriesland) Der Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 liegt in dem als baulich zusammen-
hängendes Siedlungsgebiet eines zentralen Ortes dargestellt Bereiches der Gemeinde Breklum. 
Zusätzlich wird als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dargestellt.   

        
Ausschnitt aus Regionalplan Planungsraum V 

 
In der Teilaufstellung des Regionalplans für den Planungsraum I in Schleswig-Holstein Kapitel 5.8 
(Windenergie an Land) liegt südwestlich der Gemeinde Breklum ein Vorranggebiet für Windener-
gie.  

 
Ausschnitt aus Regionalplan für den Planungsraum I in S-H Kapitel 5.8 (Windenergie an Land) (2020) 

 

 

 
Landschaftsrahmenplan  
Im Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I werden zum Plangebiet keine Aussagen ge-
macht. 
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Ausschnitt aus Landschaftsrahmenplan Karte 1 

 

Im Landschaftsrahmenplan Karte 2 befindet sich der Planungsbereich angrenzend an ein Gebiet mit 
besonderer Erholungseignung. 

  
Ausschnitt aus Landschaftsrahmenplan Karte 2 

 

Landesentwicklungsplan  
Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 (LEP SH-Fortschreibung 
2021) liegt der Planbereich entlang der Landesentwicklungsachse und wird als Entwicklungsraum 
für Tourismus und Erholung dargestellt.  

  

Ausschnitt aus Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 
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Landschaftsplan 
In der 1. Änderung des Landschaftsplans (LAP 2003) liegt der Planbereich neben den Mischgebiets-
flächen in der Fläche für die Landwirtschaft. 

 

Ausschnitt aus Landschaftsplan (LAP 2003) 

 

Flächennutzungsplan 
In dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan (2003) der Gemeinde Breklum sind die Flächen 
des Plangebietes als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Angrenzend an den Geltungsbe-
reich befinden Mischbauflächen.  
In der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird das Plangebiet im Wesentlichen als Allgemeines 
Wohngebiet (gem. § 4 Baunutzungsverordnung) festgesetzt. Diese Festsetzungen weichen damit 
in der Art der Nutzung von den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes ab.  

Im Zuge des Bebauungsplan Nr. 31 wird im Parallelverfahren die 26. Änderung des Flächennut-
zungsplanes durchgeführt. Entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplanes wird der Gel-
tungsbereich im Flächennutzungsplan zukünftig als Wohnbaufläche dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus 9.Änderung F-Plan 2003 
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5 Ortsübergreifende Abstimmung des Planungsvorhabens 

Aufgrund der Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans V (baulich zu-
sammenhängendes Siedlungsgebiet des Unterzentrums Bredstedt) sind für eine landesplanerische 
Beurteilung auch Darlegungen zur regionalen Abstimmung des Planungsvorhabens erforderlich.  

Das Planungsvorhaben der Gemeinde Breklum wurde daher frühzeitig im Rahmen der „Ortsüber-
greifenden Entwicklungsplanung Bredstedt – Breklum – Struckum“ abgestimmt. Die Nachbarge-
meinde und -stadt haben der Planung zugestimmt. 

 

6 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine Anbindung an den Dingstedter Weg.  

Inwieweit eine Ausweisung der Erschließungsstraße als verkehrsberuhigter Bereich möglich ist, wird 
die Verkehrsabteilung des Kreises Nordfriesland nach Fertigstellung im Rahmen einer Verkehrs-
schau entscheiden. Die Verkehrsabteilung weist i.d.R. darauf hin, dass eine Ausweisung als verkehrs-
beruhigter Bereich nur möglich ist, wenn die Erschließungsstraße sich vom Ausbauzustand her deut-
lich von anderen asphaltierten Straßen unterscheidet und dem Kraftfahrer der Eindruck vermittelt 
wird, dass die Aufenthaltsfunktion in diesem Bereich überwiegt und dem Fahrzeugverkehr nur un-
tergeordnete Bedeutung zukommt. Weiterhin ist durch die bauliche Gestaltung darauf hinzuwirken, 
dass lediglich Schrittgeschwindigkeit in diesem Bereich gefahren werden kann. Das Parken ist nur in 
gekennzeichneten Flächen erlaubt.  

Die erforderlichen Stellplätze für die Anwohner sind auf den Baugrundstücken nachzuweisen.  

Um zukünftige Erschließungserweiterungen ermöglichen zu können wird ein Verbindungsweg mit 
Wendehammer in Richtung Osten angelegt.  

7 Entwicklung (Standort/ Standortalternativen) 

Da im Innenbereich der Gemeinde Breklum kurzfristig keine Grundstücke mehr zur Verfügung ste-
hen, ist die o.g. Planung erforderlich. Eine Nachverdichtung im Rahmen der vorhandenen Bauge-
biete ist aufgrund der geringen Größe und Struktur lediglich in Form der Erweiterung der vorhande-
nen Gebiete durch die geplante Umsetzung des Bebauungsplan Nr. 31 möglich. Die Wohngebiete 
sind so durchstrukturiert, dass hier kein größerer Bevölkerungswechsel zu erwarten ist.  

Aktuell gibt es keine sinnvollen Standortalternativen, innerörtlich sind zwar einige kleinere Freiflä-
chen vorhanden, diese stehen jedoch zurzeit nicht zur Verfügung. Weiterhin verfügen die Ortsrän-
der über Entwicklungspotential. Ohne Bauleitplanung sind diese allerdings nicht entwicklungsfähig, 
da sie in der Regel keine Erschließung haben.  

Des Weiteren wäre auch durch die Aufgabe von innerörtlichen Betriebsstandorten nicht damit zu 
rechnen, dass mittelfristig Bauflächen frei werden würden.  

Folglich sind kurzfristig derzeit keine gleichwertigen Bauflächen verfügbar. Die Gemeinde kann sich 
daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher auf die überplanten Flächen als beste Möglichkeit fest-
legen. Die Flächen vervollständigen städtebaulich sinnvoll die vorhandenen Wohnbauflächen und 
beinhalten daher Entwicklungsperspektiven. 

Insgesamt hat sich die Fläche des vorliegenden Bebauungsplanes als derzeit die geeignetste zur Aus-
weisung eines Wohngebietes herausgestellt. Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses sind keine Flä-
chen in Geltungsbereichen von Bebauungsplänen vorhanden, in denen Vorhaben nach § 33 BauGB 
zu beurteilen sind. 
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Im Rahmen des OEK der Gemeinde Breklum wurde durch den Verfasser: Planungsbüro Grätsch und 
Groth GbR, Flensburg eine Innenentwicklungsanalyse erstellt. Die verfügbaren Flächenpotenziale 
der Gemeinde wurde geprüft und untersucht. Bei der Überprüfung vorhandene Flächenpotenziale 
wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31, als Fläche B4 in die Planung als Potenzial-
fläche für eine Umsetzung als Wohnbauflächen aufgenommen. Die Analyse liegt der Begründung 
gesondert bei. 

8 Planungsrechtliche Festsetzungen / Gestalterische Festsetzungen 

Das Plangebiet wird im Bebauungsplan Nr. 31 als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.  

Die angrenzenden Bereiche sind im gültigen Flächennutzungsplan als Mischbaufläche ausgewiesen 
dienen hier durch die Bestandsbebauung überwiegend dem Wohnen. Die Wohnbebauung der um-
liegenden Bestandsgebäude wird weitergeführt, der Planbereich wird als Allgemeines Wohngebiet 
überwiegend dem Wohnen dienen. 

Durch diese Satzung soll den Bauherren eine Planungshilfe sowie auch eine Planungssicherheit be-
züglich der Gestaltung der nachbarschaftlichen Gebäude geschaffen werden. 

Zur Sicherstellung eines einheitlichen Orts- und Straßenbildes im betreffenden Bereich, orientieren 
sich die textlichen Festsetzungen, an denen der ursprünglichen Bebauungspläne der Gemeinde. 

 

9 Allgemeines Wohngebiet -WA- 

Die in allgemeinen Wohngebieten nach §4 Abs. 3 Nr. 1, 3-5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen von Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbe 
und Tankstellen sind gemäß §1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Der Ausschluss erfolgt aufgrund der gemeindlichen Ziele dieses Plangebietes unter Berücksichtigung 
des angestrebten Gebietscharakters und soll die Wohnnutzung weiter in den Vordergrund rücken. 
Gewollt ist ein für die Errichtung von Wohngebäuden attraktives Gebiet mit hoher Wohnqualität. 
Andersartigen Entwicklungen sowie möglichen Konflikten, insbesondere durch erhöhtes Verkehrs-
aufkommen und erhöhte Schallemissionen soll vorgebeugt werden. 

9.1 Das Maß der baulichen Nutzung 

Die Gebäudegestaltung im Plangebiet soll in Anlehnung an die anliegende gewachsene Bebauung 
vorgenommen werden. Dabei spiegelt die Festsetzung die bestehenden und gewünschten Erfor-
dernisse in der Gemeinde wider. Durch die Festsetzung einer Wohngebietsbebauung wird die vor-
handene Siedlungsstruktur fortgeführt. Das Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet wird durch 
die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.  

Auf Grundlage der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird eine Grundflächenzahl von 0,3 und 0,4 
festgesetzt. Es sind Einzel- und Doppelhäuser mit max. 1 Vollgeschoss zulässig. Dies ist für die ge-
planten Bauformen und Grundstücksgrößen unter den ortsüblichen Gesichtspunkten ausreichend, 
da es sich in angemessener Weise an der städtebaulich gewollten aufgelockerten, ortstypischen 
Bebauung orientiert. 

Das bauliche Nutzungsmaß mit einer GRZ 0,3 und 0,4 liegt innerhalb des Bereiches bis zur Ober-
grenze nach § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Es trägt zu einer ortstypischen Bebauung bei 
und bietet einen ausreichenden Nutzungsspielraum auf den Baugrundstücken.  

Durch die Festsetzungen von max. 1 Vollgeschoss, einer Firsthöhe von 9,00 m und einer Traufhöhe 
von 4,00 m wird das Orts- und Landschaftsbild vor störend überragende Bauten geschützt. Die 
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Erdgeschossfußbodenhöhe darf demnach nicht mehr als 30 cm über der mittleren Gradienten-
höhe des zum Gebäude gehörenden Straßenabschnittes. liegen. Für untergeordnete bauliche An-
lagen, wie Garten- und Gerätehäuser ist die Höhe der baulichen Anlagen stärker eingeschränkt.  

Es wird sichergestellt, dass die Erschließungsstraße im Plangebiet zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses hergestellt oder mindestens ihre Ausbauplanung abgeschlossen ist. Ansonsten wird im 
Bebauungsplan das Straßenniveau festzusetzen oder andere Bezugspunkte gewählt.  

9.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Im Allgemeinen Wohngebiet werden Einzelhäuser und Doppelhäuser in offener Bauweise festge-
setzt, was dem Charakter der gewollten Nutzung und der vorhandenen Bebauung in der Umgebung 
entspricht.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt und sollen einen weit-
gehenden Spielraum bei der Gebäudeplatzierung einräumen. Sie sind deswegen nicht als grund-
stücksbezogene Baufenster, sondern großflächig und grundstücksübergreifend ausgebildet.  

Die Baugrenzen halten die erforderlichen Mindestabstände zu Nachbargrenzen ein.  

9.3 Baugestalterische Festsetzungen  

Die baugestalterischen Festsetzungen dienen dem Schutz des Landschafts- und Ortsbildes und ori-
entieren sich weitestgehend an der Umgebung. So werden Festsetzungen vorgegeben, um trotz der 
freien Wahl der Gestaltung dennoch eine gewisse Ruhe in das Erscheinungsbild des Gebietes zu 
bringen.  

9.4 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung 

Zulässig sind Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer, entsprechend der umliegenden Bebauung 
und zur Wahrung der ortstypischen Struktur: Einfarbige Dacheindeckungen mit matten 
nichtglänzenden Dachpfannen in den Farben Rot, Rotbraun, Anthrazit und begrünte Dächer sind 
zulässig. 

Dachüberstände sind bis 60 cm zulässig, für Gebäude mit Holzfassaden bis 100 cm, ausgenommen 
hiervon sind überdachte Freisitze. 

Ausnahmen von den Gestaltungsvorschriften der Dachflächen bei der Anwendung alternativer 
Energien (z.B. Sonnenenergie) sind zulässig. 

9.5 Fassade 

Für ein harmonisches Straßenbild ist für die Gestaltung der Fassade Verblendmauerwerk vorgese-
hen, ab Erdgeschossdecke sind andere Fassadenverkleidungen zulässig.  

9.6 Wintergärten, Garagen und Nebenanlagen, Garten- und Gerätehäuser 

Wintergärten und Veranden sind zulässig. Die Festsetzungen für die Fassade, Dachgestaltung und 
Sockelhöhe finden keine Anwendung. 

Um optisch im Straßen- und Ortsbild nicht hervorzustechen, müssen Garagen und Nebenanlagen 
müssen entweder der Fassade des Hauptgebäudes entsprechen oder sind in Holzbauweise mit 
holzsichtiger Verkleidung auszubilden. Die Festsetzungen der Ziffern 2 und 5 finden hier keine An-
wendung. 

Für freistehende Garten- und Gerätehäuser ist eine max. Grundfläche von insgesamt 30 m² je 
Grundstück zulässig. Die max. Gebäudehöhe beträgt 2,75 m ab mittlerer Gradientenhöhe des zum 
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Gebäude gehörenden Straßenabschnittes bzw. der Gehweghöhe. Die Festsetzungen der Ziffern 2 
und 5 finden hier keine Anwendung. 

9.7 Einfriedungen 

Um überhöhte Einfriedungen an der Straßenfront zur vermeinden die u.a. die Sicht der 
Verkehrsteilnehmer einschränken kann, werden Einfriedungen als lebende Hecke, Lattenzaun oder 
Wällen (Feldstein in Erde und Beton) bis zu einer max. Höhe von 1,20 cm zulassig sein. 

9.8 Grünordnerische Festsetzungen 

Auf jedem Baugrundstück ist pro angefangenen 500 m² Grundstücksfläche ein hochstämmiger, ein-
heimischer Laubbaum oder hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen.  

Die nicht überbauten Flächen im Vorgarten sind wasseraufnahmefähig zu belassen bzw. herzustel-
len und zu begrünen und zu bepflanzen.  

Oberflächenbefestigungen auf den privaten Grundstücken sind nur als wasserdurchlässige Flächen-
befestigungen (fugenreiches Material, Betongrasstein, Pflaster) zulässig.  

Diese Beschränkungen sollen eine regionaltypische Bepflanzung sichern und die Vollversiegelung 
minimieren.  

10 Ver- und Entsorgung  

Die Ver- und Entsorgungseinrichtungen werden entsprechend des Bedarfs ausgebaut. Das Plange-
biet wird in seiner Ver- und Entsorgung über die vorhandenen bzw. neu zu schaffenden Anschlüssen 
an die öffentlichen Netze gesichert.  

10.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über den Wasserverband Nord (WV-Nord). Die Leitungen werden ent-
sprechend des Bedarfs ausgebaut. 

Bei der Festlegung der Ver- und Entsorgungstrassen für die Wasserversorgungsleitungen ist eine 
mindestens 0,7 m breite Trasse, die frei von anderen Kabeln und Rohrleitungen bleiben muss, zu 
berücksichtigen. 

Sofern die Umsetzung des B-Planes nicht durch die Gemeinde Breklum erfolgen soll, ist die trink- 
wassertechnische Erschließung im Rahmen eines Erschließungsträgers zu regeln. Grundsätzlich soll-
ten die weiteren Planungsschritte in enger Abstimmung mit dem Wasserverband Nord erfolgen. 

10.2 Abwasserbeseitigung 

 

Die Abwasserentsorgung erfolgt über das vorhandene Ortsnetz der Gemeinde Breklum zur zentra-
len Kläranlage in Bredstedt durch den Wasserverband Nord im Trennsystem.  

Sofern die Umsetzung des B-Planes nicht durch die Gemeinde Breklum erfolgen soll, ist die abwas-
sertechnische Erschließung im Rahmen eines Erschließungsträgers zu regeln. Grundsätzlich sollten 
die weiteren Planungsschritte in enger Abstimmung mit dem Wasserverband Nord erfolgen.  

Bezüglich des Schmutzwassers wird nachgewiesen, dass die Kläranlage noch ausreichende Reserven 
hat. 

Eine Ableitung von Niederschlagswasser in Anlagen des WV-Nord ist zum einen aus topographi-
schen Gründen und zum anderen aus hydraulischen Gründen nicht möglich. 
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Das Niederschlagswasser -von Dachflächen und befestigten Flächen- wird, wenn möglich auf den 
privaten Flächen versickert werden eine generelle Versickerungsfähigkeit des Baugrundes ist gem. 
Baugrundgutachten jedoch nicht gegeben. Soweit über die geplante Versickerung (das betrifft nur 
die Zufahrten und Terrassen, die in Beete oder Rasenflächen geleitet werden) des auf den später 
versiegelten Flächen anfallenden Oberflächenabwassers hinaus eine Ableitung erfolgen muss, hat 
diese über das in die Planung aufgenommene neu zu erstellende Regenrückhaltebecken zu erfolgen. 

Der Deich- und Hauptsielverband gibt vor, das grundsätzlich bei Planungen darauf zu achten ist, dass 
satzungsgemäß (siehe im Internet unter www.deichbauamt.de) zwischen den Böschungsoberkan-
ten des Gewässers und neu herzustellenden Bauwerken, Einbauten, Flächen, Gräben und Teichen 
sowie Bepflanzungen beidseitig ein mindestens fünf Meter breiter Streifen zur Nutzung durch den 
DHSV, den SV und bevollmächtigte Dritte für Arbeiten an dem Hauptverbandssielzug komplett frei-
zuhalten ist. Des Weiteren ist die Zugänglichkeit des Gewässers für Großgeräte, Geräte und Personal 
der Befugten innerhalb des Baugebietes in einem ebenfalls mindestens fünf Meter breiten Streifen 
wenigstens an einer Stelle jederzeit und dauerhaft zu gewährleisten. 

Zudem darf -ebenfalls satzungsgemäß- nur unbelastetes Wasser unmittelbar und mittelbar in die 
Hauptverbands- und Verbandsgräben sowie deren Verrohrungen eingeleitet werden. Es ist im Be-
darfsfalle bei Neueinleitungen oder Änderungen an den bestehenden Anlagen dafür eine Wasser-
rechtliche Genehmigung des Kreises Nordfriesland einzuholen. Dem DHSV SWBS sind in einem sol-
chen Falle zeitgleich die entsprechenden Entwässerungsplanungsunterlagen mit den Einleitmen-
genberechnungen zur Beteiligung vorzulegen. 

Selbsttätig Entwässerungseinrichtungen in naheliegende Gräben und Mulden durch Dritte ist wider-
rechtlich. Die Kontrolle der Satzungseinhaltung sowie eine etwaige erforderliche Regulierung von 
Fremdeinleitungsverstößen bleibt Angelegenheit der Gemeinde Breklum oder von dieser bevoll-
mächtigten Dritten. Der SV Breklumer Koog wird sich im begründeten Eintrittsfalle bezüglich erfor-
derlicher Regulierungsmaßnahmen stets an die Gemeinde Breklum als Erschließungsträger halten. 

Der Sielverband bestätigt seine Zustimmung bezüglich der Einleitung in seine Verbandsleitung zur 
Einleitung von maximal 1 l/s.  Dies gilt verbindlich bis zur Betriebsfertigkeit einer alternativen kom-
munalen Entwässerungseinrichtung durch den WV Nord und die Entlassung der "RL 04" ist abschlie-
ßend abzustimmen. 

Geforderten Änderungen und notwendigen Bedingungserfüllungen sind im Rahmen der Genehmi-
gungserteilung mit dem Sielverband Breklumer Koog über den Hauptverband DHSVSWBS vorzuneh-
men. 

Es darf nur unbelastetes Wasser mittelbar und unmittelbar in die Verbandsgräben, der Verrohrun-
gen eingeleitet werden. Es ist im Bedarfsfalle bei Neueinleitungen oder Änderungen an den beste-
henden Anlagen dafür eine wasserrechtliche Genehmigung des Kreises Nordfriesland einzuholen. 
Dem WBV sind in diesem Falle zeitgleich die entsprechenden Entwässerungsplanunterlagen mit der 
Einleitmengenberechnung unter Berücksichtigung der Verbandsgewässer zur Beteiligung vorzule-
gen.  

Unter Bezugnahme auf den gemeinsamen Einführungserlass entsprechender Regelungen des 
MELUND und MILI vom 10.10.2019 sind die Veränderungen des Wasserhaushalts im Planbereich im 
Zuge der Planung zu untersuchen. Die sogenannte In-Aussicht-Stellung der Erlaubnisfähigkeit der 
Niederschlagswasserbeseitigung ist laut Erlass vor Satzungsbeschluss notwendig. 
Das geplante Baugebiet entwässert in die Rohrleitung 04 des Sielverbandes Breklumer Koog.  

Die Leitung verläuft südlich des B-Gebietes im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens. Die 
Rohrleitung 04 war in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen wiederholt überlastet, so dass 



Gemeinde Breklum, B-Plan Nr. 31 Begründung  

 

15 
 

es zu Überstauungen u. a. im Bereich des Riddorfer Rings gekommen ist. Die Rohrleitung 04 und die 
gemeindliche Oberflächenentwässerung im Bereich des Riddorfer Rings sind vor der Aufstellung des 
Bebauungsplans in ihrem Zustand und ihrer Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Hierbei wären auch 
Lage und Funktion des geplanten Rückhaltebeckens und die zukünftige Unterhaltungspflicht der 
Rohrleitung 04 im Bereich der Bebauung abzustimmen. Dieses sollte sinnvollerweise gemeinsam 
mit dem Sielverband Breklumer Koog, dem Wasserverband Nord und der unteren Wasserbehörde 
erfolgen. Auf die satzungsmäßigen Mindestabstände zu Anlagen des Sielverbandes wird hingewie-
sen. 

Durch das Büro Haase+Reimer Ingenieure GbR, Beratende Ingenieure wurde die Entwässerungspla-
nung und die A-RW 1 für den Geltungsbereich des B-Plan 31 in Riddorf erstellt. Die Planung ist der 
Begründung als Anlage angefügt:  

Anhang 3: Wasserhaushaltsbilanz nach ARW-1 für Schleswig-Holstein 
Anhang 4: Anlage zur Wasserhaushaltsbilanz 
Anhang 5.1: Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung) Seite 1   
Anhang 5.2: Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung) Seite 2   
Anhang 5.3: Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung) Seite 3   
Anhang 6: Lageplan Entwässerung 
 

10.3 Löschwasserversorgung; Brandschutz 

Gemäß § 2 Brandschutzgesetz SH ist die Gemeinde Breklum grundsätzlich für die Löschwasserver-
sorgung zuständig. 

Die Löschwasserversorgung erfolgt in enger Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr und dem 
Wasserverband und ist entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 des DVGW für einen 
Löschwasserbedarf von 48 m³/h über eine Dauer von mindestens 2 h sicherzustellen.  

Zur Löschwasserentnahme sind an geeigneter Stelle Unterflurhydranten nach DIN 3221 bzw. Über-
flurhydranten DIN 3222 einzubauen. Die Standorte sind mit Hinweisschildern für die Feuerwehr 
nach DIN 4066 zu kennzeichnen. Anzahl und Standorte der erforderlichen Hydranten sind mit der 
Bauaufsicht/ Brandschutzdienststelle und der zuständigen Feuerwehr abzustimmen. 

Sofern die erforderliche Löschwassermenge für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht al-
lein über das öffentliche Wasserversorgungsnetz sichergestellt werden kann (z.B. aufgrund der zu-
nehmenden Verminderung der Rohrdurchmesser bei Neuanlagen zur Vermeidung stehenden Was-
sers und der damit verbundenen Verkeimung), ist eine zusätzliche unabhängige Versorgung (z.B. 
über Löschwasserbrunnen nach DIN 14220, offene Gewässer, unterirdische Löschwasserbehälter 
nach DIN 14230) herzustellen. 

Die Einzelheiten des Nachweises und der baulichen Anforderungen, wie z.B. die vorzuhaltende 
Löschwassermenge und erforderliche Entnahmeeinrichtungen, sind vor Ausführung mit der Bauauf-
sicht/ Brandschutzdienststelle abzusprechen. 

Nach der zeichnerischen Darstellung ist der Straßenkörper mit einer nutzbaren Breite von 5,70m 
vorgesehen. Da zusätzlich keine Gehwege geplant ist und die Straße gleichzeitig als Bewegungsflä-
che für die Feuerwehr bzw. für Rettungsfahrzeuge und Einsatzkräfte dienen muss, ist die vorgese-
hene Breite zu gering. Nach den Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr ist je Löschfahrzeug eine 
Bewegungsfläche von mindestens 7m x 12m erforderlich. Die Erschließungsstraße ist daher im Be-
reich der Baugrundstücke entsprechend breiter zu gestalten. In dem Straßenraum wurden Feuer-
wehraufstellflächen aufgenommen. 
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10.4 Strom- und Gasversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt durch den örtlichen Versorger über das vorhandene Ortsnetz. Die Pla-
nungen sind frühzeitig mit der Planungsabteilung der Schleswig-Holstein Netz AG abzugleichen. 

Wie die späteren Gebäude und Betriebe an das Strom- bzw. Erdgasnetz der Schleswig-Holstein Netz 
AG angeschlossen werden können, hängt davon ab, wie groß der Leistungsbedarf der einzelnen An-
schlüsse wird. 

Damit eine frühzeitige Abstimmung über die Legung der Leitungen mit der erschließenden Tief-
baufirma erfolgen kann, ist die Bauplanungsabteilung der Schleswig-Holstein Netz AG über die 
Vergabe der Tiefbauarbeiten zu informieren. 

Um die neuen Straßen- bzw. Grundstücksgrenzen in die Planwerke der SH-Netz übernehmen zu 
können, benötigt die SH-Netz um Zusendung des B-Planes in Form einer dxf.-Datei, sobald die Daten 
feststehen. 

Vor Beginn der Arbeiten sollen Leitungsauskunft eingeholt werden. 

10.5 Telekommunikation 

Der Betreiber prüft die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je nach 
Ausgang dieser Prüfung wird der Betreiber eine Ausbauentscheidung treffen. 

Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten 
Ausbau einer TK-lnfrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes 
zu verzichten. 

Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG Telekommunikationsgesetz 
(TKG) wird sichergestellt. 
Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten wir aus wirtschaftlichen Gründen sicherzustel-
len,  
• dass für die hierfür evtl. erforderliche Glasfaserinfrastruktur in den Gebäuden von den Bau-
herren Leerrohre vorzusehen sind, um dem politischen Willen der Bundesregierung Rechnung zu 
tragen, allen Bundesbürgern den Zugang zu Telekommunikationsinfrastruktur =>50 MB zu ermögli-
chen,   
• dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet eine ungehin-
derte und unentgeltliche Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist,  
• dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutsch-
land GmbH eingeräumt und im Grundbuch eingetragen wird,  
• dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungs-
bau durch den Erschließungsträger erfolgt,  
• dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter der folgenden Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 Mo-
nate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden:  Deutsche Telekom Technik GmbH; PTI 11, Pla-
nungsanzeigen; Fackenburger Allee 31b ;23554 Lübeck  
E-Mail- Adresse hat folgende Bezeichnung:   T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de 

Die Versorgung mit Telekommunikation erfolgt im Rahmen der Erschließung. 

Die Betreiber des Breitbandnetzes bitten i.d.R. um Berücksichtigung, aus Interesse an der Telekom-
munikationsversorgung ab Erschließungsplanung. 

mailto:T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de
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10.6 Abfallbeseitigung 

Die Müllentsorgung erfolgt durch ein vom Kreis Nordfriesland beauftragtes Entsorgungsunterneh-
men. 

 

11 Hinweise 

11.1 Denkmalschutz 

Es sind keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufas-
sung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung zu erwarten. 

Gemäß § 15 DSchG gilt: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittel-
bar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung be-
steht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des 
Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt und für die Leiterin oder den 
Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben.  

Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die Verpflichteten haben das 
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebli-
che Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätes-
tens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Verän-
derungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

11.2 Kampfmittel 

Gemäß der Anlage der Kampfmittelverordnung (KampfmV SH 2012) gehört die Gemeinde Breklum 
nicht zu den Gemeinden mit bekannten Bombenabwurfgebieten. Zufallsfunde von Munition sind 
jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu melden.  

11.3 Bodenschutz  

Bodenmanagement: Oberboden und Unterboden sind bei Aushub, Transport, Zwischenlagerung 
und Verwertung sauber getrennt zu halten. Dies gilt gleichermaßen für den Wiederauftrag / Wie-
dereinbau. Bei den Bodenlagerflächen sind getrennte Bereiche für Ober- und Unterboden einzurich-
ten. Eine Bodenvermischung ist grundsätzlich nicht zulässig. Oberboden ist ausschließlich wieder als 
Oberboden zu verwenden. Eine Verwertung als Füllmaterial ist nicht zulässig. Überschüssiger 
Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwertung zuzuführen.  

Beachtung der DIN 19731 'Verwertung von Bodenmaterial': Der Beginn der Arbeiten ist der unteren 
Bodenschutzbehörde spätestens 1 Woche vorab mitzuteilen.  

Vorsorgender Bodenschutz: Die Häufigkeit der Fahrzeugeinsätze ist zu minimieren und soweit mög-
lich an dem zukünftigen Verkehrswegenetz zu orientieren. Bei wassergesättigten Böden (breiig/flüs-
sige Konsistenz) sind die Arbeiten einzustellen.  

Hinweis: Für eine gegebenenfalls notwendige Verwertung von Boden auf landwirtschaftlichen Flä-
chen ist ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüttung) bei der Unteren Natur-
schutzbehörde zu stellen.  
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12 Rechtsgrundlage 

Die Gemeindevertretung hat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Zweck und Inhalt 
entsprechen dem § 8 und § 9 des Baugesetzbuches. Der Plan ist nach § 10 BauGB zu beschließen. 
Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung. 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 31 wird die 26. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Breklum aufgestellt. 

Folgende Rechtsnormen liegen dem Bebauungsplan zugrunde: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November.2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 6) geändert worden ist. 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) die zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021; (BGBl. I S. 1802, 1808) geändert worden ist. 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 20. Juli 
2022(BGBl. I S. 1362). 

• Gesetz zum Schutz der Natur des Landes Schleswig-Holstein (Landesnaturschutzgesetz - 
LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch §§ 1, 6 und 14 ge-
ändert (Ges. v. 02.02.2022, GVOBl. S. 91). 

• Regionalplan für den Planungsraum V des Landes Schleswig-Holstein in der Neufassung 
vom 11. Oktober 2002. 

• Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 (LEP SH-Fortschreibung 
2021), festgestellt am 13. Juli 2010 (Amtsbl. 2010, 719), ist am 17. Dezember 2021 in Kraft 
getreten. 

• Teilaufstellung des Regionalplans für den Planungsraum I in Schleswig-Holstein Kapitel 5.8 
(Windenergie an Land), ist seit 31. Dezember 2020 in Kraft. 

• Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I (LRP), in der Fassung von 2020. 

• 1. Änderung des Landschaftsplans (LAP 2003) der Gemeinde Breklum 

• 9. Änderung des Flächennutzungsplans (2003) der Gemeinde Breklum  

13 Auswirkungen der Bauleitplanung 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und beigefügten Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet werden.  

Es dürfen grundsätzlich keine unzulässigen Immissionen auf die Bevölkerung oder die Umwelt ein-
wirken. Beeinträchtigungen werden in einer Eingriffs-Ausgleichsberechnung berücksichtigt. 
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Teil II – Umweltbericht 
 
Planverfasser: 
UAG • Umweltplanung und -audit GmbH  
Burgstraße 4 - 24103 Kiel 
Tel. 0431 / 983040  
E-Mail: info@uag-kiel.de  
Website: www.uag-kiel.de 
 

14 Bestand 

 

14.1 Aufgabenstellung  

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 31 der Gemeinde Breklum wird eine 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB 
durchgeführt. Parallel dazu wird die 26. Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt. 

Ziel der Planung ist es weiteres Bauland zur Verfügung zu stellen, das für Wohnbebauung genutzt 
werden kann. Der Geltungsbereich soll entsprechend der umliegenden Umgebungsnutzung als all-
gemeines Wohngebiet weiterentwickelt werden, um der steigenden Nachfrage nach Baugrundstü-
cken in der Gemeinde nachkommen zu können. 

Der Geltungsbereich weist eine Fläche von 5.312 m2 auf.  
 
Tab. 1: Zusammenstellung der Grundlagen und Inhalte 

Verwendete Grundlagen 
 

Methodik und Inhalte 

Mensch (Wohnen, Erholung) 

Begehung vor Ort Einschätzung der Wohn- / Erholungsfunktionen 
 

Biotope / Pflanzen 

Eigene Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen Kartierung gem. „Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel SH“ 
(LLUR, 2021) 

Tiere 

Eigene Einschätzung nach Habitatpotenzial, 
2. Brutvogelatlas Schleswig-Holstein, 
Amphibien-Atlas SH 

Erfassung von Brutvögeln, Fledermäusen und Reptilien, Ein-
schätzung Anhang IV-FFH-RL- sowie sonstiger streng geschützter 
Tierarten u.a. durch Habitateinschätzung   

Boden 

Geolog. u. Bodenübersichtskarten 1:200.000, 
Bodenkarte 1:25.000 

Ermittlung der Bodenfunktionen gem. BodSchG  

Oberflächen- u. Grundwasser 

Landschaftsplan, 
Landwirtschafts- und Umweltatlas S-H 

Abschätzung der Bedeutung und Empfindlichkeit des Oberflä-
chen- und Grundwassers 

Klima / Luft 

Landschaftsplan Beurteilung der Auswirkungen auf mikro- und mesoklimatische 
Verhältnisse   

Landschafts- und Ortsbild 

Eigene Begehung, Aufnahme der landschafts- und ortsbildtypi-
schen Strukturen  

Ermittlung der charakteristischen Landschaftsstrukturen sowie 
der örtlichen Vorbelastungen 

Kultur- und Sachgüter 

Landschaftsplan, 
Archäologie-Atlas-SH 
 

Nachrichtliche Übernahme von Informationen zu archäologisch 
oder kulturhistorisch relevanten Elementen 

 

http://www.uag-kiel.de/
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14.2 Beschreibung des Plangebietes 

Im Hinblick auf die Darstellung des geplanten Vorhabens wird grundsätzlich auf die in den Kapiteln 
I-III der Begründung dargelegten Inhalte verwiesen. 

Das Plangebiet befindet sich östlich des „Riddorfer Rings“ und südlich des „Dingstedter Wegs“ im 
Ortsteil Riddorf der Gemeinde Breklum. Nördlich, südlich und westlich grenzt der Geltungsbereich 
an Wohnbebauung, im Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

Es werden Teile der Flurstücke 297 und 196, Flur 1, Gemarkung und Gemeinde Breklum umfasst. 
Insgesamt hat der Geltungsbereich eine Größe von 5.312 m2.   

Neben der Wohnbebauung ist im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs der Bau eines Regenrück-
haltebeckens geplant.  

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Plangeltungsbereich im Bezug zur Ortslage Breklum (Quelle: Landwirtschafts- und Umweltat-
las S-H). 
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Eckdaten der Planung  
Mit dem B-Plan Nr. 31 verfolgt die Gemeinde Breklum das Ziel der Erweiterung der wohnbaulichen 
Nutzung in Riddorf, durch die Ausweisung neuer Wohnbebauung. Im Plangeltungsbereich ist die 
Festsetzung baulicher Nutzung wie folgt vorgesehen:  
Allgemeines Wohngebiet WA: 

• WA 1  
GRZ: 0,4 
FH: 9 m Maximalhöhe 
TH: 4 m Maximalhöhe 
Vier Wohneinheiten, Fläche: 1.778 m² 
 

• WA 2  
GRZ: 0,3 
FH: 9 m Maximalhöhe 
TH: 4 m Maximalhöhe 
Eine Wohneinheit, Fläche: 1051 m² 
 

• WA 3  
GRZ: 0,4 
FH: 9 m Maximalhöhe 
TH: 4 m Maximalhöhe 
Eine Wohneinheit, Fläche: 477 m² 
 

Abb. 2: Lage des Plangeltungsbereichs im Bezug zur Ortslage des Ortsteils Riddorf (Quelle: Landwirt-
schafts- und Umweltatlas S-H). 
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Flächen für Natur und Landschaft: 
• Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

• Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

 
Weitere Flächen: 

• Wasserflächen (Regenrückhaltebecken) 

• Straßenverkehrsflächen 
 

14.3 Planerische Vorgaben 

In der folgenden Übersicht werden die relevanten planerischen Vorgaben für das Plangebiet skiz-
ziert und für das Vorhaben bewertet. 
Tab. 2: Übersicht der planerischen Vorgaben 

Planwerk Zusammengefasste Darstellung der Inhalte 
für den Planungsraum 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Hol-
stein (2010) 

Raumstruktur 
• Ländlicher Raum (Ziffer 1.4) 

• Entwicklungsraum für Tourismus und Erho-
lung (Ziffer 3.7.2) 

• Landesentwicklungsachse (Ziffer 1.6) 

Zentralörtliches System 
• Die naheliegende Stadt Bredstedt hat die 

Funktion eines Unterzentrums (Ziffer 2.2.3) 

 

Regionalplan für den Planungsraum V 
(2002) 

Räumliche Gliederung  
• Ländliche Räume (Ziffer 4.2(1)) 

Regionale Freiraumstruktur 
• Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tou-

rismus und Erholung (Ziffer 5.4(1)) 

Regionale Siedlungsstruktur 
• Der Großteil des Gebiets liegt innerhalb ei-

nes baulich zusammenhängendes Sied-
lungsgebiets eines zentralen Ortes (Ziffer 
6.1(3)). Lediglich die südöstlich geplanten 
Wasserflächen (Regenrückhaltebecken) lie-
gen außerhalb dieses Gebiets. 
 

Landschaftsrahmenplan für den Planungs-
raum I (Neufassung 2020) 

Es finden sich keine Darstellungen für den 
Plangeltungsbereich. 

Landschaftsplan (2003) Im Landschaftsplan wird der Plangeltungs-
bereich als Fläche für die Landwirtschaft dar-
gestellt. Anliegend befinden sich gemischte 
Bauflächen. 
Westlich und östlich wird der Planungsraum 
durch Knicks (HW) abgegrenzt. 
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan, bei 07 liegt der 
Plangeltungsbereich, M bezeichnet gemischte Bauflächen 

(Quelle: Landschaftsplan Gemeinde Breklum 2003) 

Flächennutzungsplan (2003) 
 
 
 
26. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(2021) 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Breklum stellt die Flächen des Plangebietes 
als Flächen für die Landwirtschaft dar. 
 
Im Zuge der Bebauungsplanung wird im Pa-
rallelverfahren wird die 26. Änderung des 
Flächennutzungsplanes durchgeführt. Ent-
sprechend der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes wird der Geltungsbereich im Flä-
chennutzungsplan zukünftig als Wohnbau-
fläche dargestellt. 

 
Bewertung im Hinblick auf den Umwelt- und Naturschutz: 
Es befinden sich keine gesetzlich geschützten Gebiete innerhalb oder in unmittelbarer Nähe 
des Plangeltungsbereiches. Es ist also kein Eingriff in die naturschutzfachlichen Belange sol-
cher Gebiete zu erwarten. 
Ergebnis: 
Die übergeordneten Planwerke widersprechen dem geplanten Vorhaben nicht. Mit der Än-
derung des Flächennutzungsplans in ein Wohngebiet fügt sich die vorgesehene Planung in 
die Vorgaben der übergeordneten Planwerke ein. 

Die durch das Vorhaben ausgelösten Eingriffe in die Naturhaushaltselemente Boden, Was-
ser, Klima/Luft, Lebensräume/Biotope sowie die Berücksichtigung der artenschutzrechtli-
chen Regelungen, des Landschaftsbilds und Menschen sind im Planungsverlauf im Sinne 
des gesetzlichen Biotopschutzes (Vermeidung / Minimierung von planungs- oder eingriffs-
bedingten Beeinträchtigungen) und des nicht abwägungsfähigen faunistischen Arten-
schutzes zu beachten.   
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14.4 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile  

14.4.1 Mensch 

Im Hinblick auf die Beschreibung des Schutzgutes „Mensch“ sind i. d. R. die Teilfunktionen Wohnen 
und Wohngesundheit sowie Erholung von potenzieller Bedeutung. 
Wohnen / Wohngesundheit 
Nördlich, westlich und südlich grenzt die bebaute Ortslage mit Wohnbebauungen direkt an den Pla-
nungsraum an. Der Planungsraum selbst erfüllt keine Wohnfunktionen. Aufgrund der räumlichen 
Nähe zur Wohnbebauung, ist die Funktion Wohnen des Schutzguts Mensch allerdings zu beachten. 
Erholung 
Der Planungsraum dient als landwirtschaftliche Weidefläche und weist somit keine Erholungsfunk-
tion auf. 
Bewertung 
Die Teilfunktion Erholung hat für den Planungsraum keine Bedeutung, die Teilfunktion Wohnen hat 
durch seine Nähe zur Wohnbebauung Riddorfs eine eingeschränkte Bedeutung. Bei den Baumaß-
nahmen ist demnach insbesondere darauf zu achten, die näher liegenden Anwohner vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen (Lärm, Luftschadstoffe) zu schützen. 
 

14.4.2 Schutzgebiete 

Der Planungsraum befindet sich nicht im Umfeld relevanter Schutzgebiete. 
 

14.4.3 Biotoptypen / Vegetation 

Der Planungsraum wurde am 27.04.2021 begangen und es wurde eine grundlegende Biotoptypen-
kartierung durchgeführt. Grundlage für die Klassifizierung der Biotoptypen ist die „Kartieranleitung 
und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein“ (LLUR, 6. Fassung, Stand: Ap-
ril 2021). 
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Tab. 2: Biotoptypen im Plangeltungsbereich  

 
Das Plangebiet wird primär durch mäßig artenreiches Grünland (GYy) geprägt, welches von weni-
gen Grasarten (Poa pratensis, Lolium perenne) dominiert wird. Kleinflächig bestehen weitere Arten 
mit geringen Standortansprüchen (z.B. Lamium purpureum, Urtica dioica, Rumex acetosa). Aus na-
turschutzfachlicher Sicht haben diese Flächen eine geringe bis mittlere Bedeutung. Das Grünland 
wird dabei aktuell als Viehkoppel genutzt. 
Der südöstliche Abschnitt des Plangebiets weist verbuschendes, mäßig artenreiches Wirtschafts-
grünland (GYy/gb) auf. Durch eine extensive Nutzung erfolgt hier eine Sukzession der umliegenden 
Gehölze in der Fläche. Aus naturschutzfachlicher Sicht haben die Flächen eine geringe bis mittlere 
Bedeutung. 
Westlich wird das Plangebiet von einem durchgewachsenen Knick mit Überhältern (HWb) be-
grenzt. Es bestehen hochgewachsene Bäume und typischer Strauchbewuchs, die eine hohe Bedeu-
tung für den Naturschutz aufweisen.  Östlich begrenzt ein Knickwall ohne Gehölze (HWo) das Plan-
gebiet. Der Knickwall befindet sich dabei in einem ungünstigen ökologischen Zustand. So weist der 
Knickfuß deutliche Trittspuren und Abbruchkanten auf und inmitten des Knicks befindet sich ein 
Zaun. 
Knicks sind nach § 21 (1) Abs. 4 LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope.  
Nördlich direkt an den Planungsraum angrenzend bestehen Einzelbäume und Gehölzgruppen (HEy) 
mit vorwiegend Eichen- und Erlenbewuchs.  
 
 
 
 
 
 
 

Biotoptyp Biotopschutz Wert Beschreibung 

 §30 BNatSchG §21 LNatSchG   

GY Wirtschaftsgrünland 

GYy – Mäßig artenrei-
ches Wirtschaftsgrün-
land 

 
 

1-2 
 

GYy/gb – Mäßig arten-
reiches Wirschaftsgrün-
land / verbuschend 

  2 Aufgrund ausbleibender Nutzung einsetzende Verbu-
schung bzw. Einwanderung und Ausbreitung von Ge-
hölzen verschiedenen Alters als natürliches Sukzessi-
onsstadium. 

HW Knicks 

HWb – Durchgewachse-
ner Knick (Knickwall mit 
Bäumen bzw. Überhäl-
tern) 

 § 4  

HWo – Knickwall ohne 
Gehölze  

 § 2-3  

Biotoptypen gem. Kartieranleitung (LLUR, 04/2019) 

§ 30: Biotopschutz gem. § 30 Abs. 2 BNatSchG, 

§ 21: Biotopschutz gem. § 21 Abs. 1 LNatSchG 

Wertstufen (analog Orientierungsrahmen Kompensationsermittlung Straßenbau (LSS, 2004)):  

 5: sehr hohe, 4: hohe, 3: mittlere, 2: mäßige, 1: geringe naturschutzfachliche Bedeutung,   

 0: Straßenverkehrsfläche, vollständig versiegelt 
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Bewertung von Biotopstrukturen und Vegetation  
Von den im Bebauungsplan dargestellten Maßnahmen werden mäßig artenreiche Grünlandflächen 
betroffen. Sie stellen somit insgesamt einen Eingriff in Flächen allgemeiner Bedeutung für den Na-
turschutz dar.  
Westlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein gesetzlich geschützter durchgewachsener 
Knick (HWb). Jegliche Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beein-
trächtigung dieses Biotops führen, sind verboten.  
Der im Plangebiet östlich verlaufende Knickwall ohne Gehölze (HWo) unterliegt dem gesetzlichen 
Biotopschutz und weist daher eine besondere Bedeutung für den Naturschutz auf. Der Knickwall 
wird durch die vorliegende Planung des B-Plans Nr. 31 zum Teil überplant. 

Beeinträchtigungen bzw. Verluste der Biotope sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu bilanzieren 
und unter besonderer Berücksichtigung der dem gesetzlichen Biotopschutz des § 21 (1) LNatSchG 
unterliegenden Biotope auszugleichen.  

 

 
Abb. 4: Mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland. Rechts grenzt ein nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschütz-
ter durchwachsener Knick an (Blickrichtung Süden). 
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Abb. 5: Im Osten begrenzt ein nach § 30 BNatSchG i.V.m § 21 LNatSchG geschützter Knickwall ohne Gehölze das Plan-
gebiet (Blickrichtung Süden).  

 

 
Abb. 6: Mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland im Süden des Plangebiets, bei dem bereits durch extensive Nutzung 
eine sukzessive Verbuschung einsetzt (Blickrichtung Südosten). 
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14.4.4 Fauna 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde auf Basis der vorhandenen Biotopflächenausstattung eine 
faunistische Potenzialabschätzung durchgeführt. Näher betrachtet wurden gemäß den rechtlichen 
Anforderungen europäische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wie Fleder-
mäuse, Vögel, Reptilien und Amphibien. Dazu wurden Informationen aus der Literatur: „Atlas der 
Amphibien und Reptilien Schleswig-Holsteins“ (2005) und „Zweiter Brutvogel-Atlas“ (2014) ausge-
wertet. Zur näheren Einschätzung der Fauna im Plangebiet wurde außerdem das Artkataster des 
Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) genutzt.  
Im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung und Konfliktanalyse wurde aus den Habitatansprüchen 
der potenziell betroffenen Arten abgeleitet, ob die geplanten Eingriffe relevante Beeinträchtigun-
gen der Tierarten erwarten lassen. Von einem Konflikt, der eine Befreiung nach § 67 BNatSchG er-
fordern könnte, wird ausgegangen, wenn das Vorhaben in der Bau- und/oder Betriebsphase erwar-
ten lässt, dass Individuen relevanter Tierartengruppen gestört, verletzt oder getötet oder deren Ha-
bitate zerstört oder beschädigt werden. 
 
Amphibien / Reptilien 
Das Fehlen von Laichgewässern in und um das Plangebiet schließt das Vorkommen von Amphibien 
aus. Auch ein Großteil der in Schleswig-Holstein beheimateten Reptilien kann anhand der Verbrei-
tungskarten des „Atlas der Amphibien und Reptilien Schleswig-Holsteins“ ausgeschlossen werden. 
Auch das Artkataster des LLUR weist keine Funde in der Nähe des Plangebietes auf.  
Bewertung 
Es wird nicht vom Vorkommen naturschutzfachlich relevanter Arten ausgegangen. Durch das ge-
plante Vorhaben wird somit von keinem artenschutzrechtlichen Konflikt ausgegangen. 
 
Fledermäuse 
Innerhalb des Plangebiets sind keine geeigneten Brutstätten wie Gebäude oder Habitate für poten-
zielle Fledermausarten wie Breitflügel- oder Zwergfledermaus vorhanden.  
 
Bewertung 
Es wird nicht vom Vorkommen von Fledermäusen ausgegangen. Durch das geplante Vorhaben wird 
somit von keinem artenschutzrechtlichen Konflikt ausgegangen. 
 
Vögel 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine Potenzialabschätzung der Brutvögel vorgenommen. Auf 
Grundlage des Zweiten Brutvogelatlas (Koop, B. und Berndt, R. K., 2014, Band 7) können nachste-
hend aufgeführte Arten als Brut- oder Rastvögel, bzw. Gäste der umliegenden Bereiche potenziell 
vorkommen. 
Den betroffenen Arten wurde der Status der Roten Liste S-H (2010) beigefügt: 
 V= Vorwarnliste, 3= gefährdet, *= ungefährdet, nb= nicht bewertet 
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Tab. 3: Potenziell vorkommende Brut- und Rastvögel (Quelle: Koop, B. und Berndt, R. K., 2014) 

Art Wissenschaftlicher Name Rote Liste  

Fasan Phasianus colchius nb 

Rebhuhn Perdix perdix V 

Sperber Accipiter nisus * 

Mäusebussard Buteo buteo * 

Turmfalke Falco tinnunculus * 

Ringeltaube Columba palumbus * 

Elster Pica pica * 

Dohle Coloeus monedula V 

Rabenkrähe Corvus corone * 

Blaumeise Parus caeruleus * 

Kohlmeise Parus major * 

Feldlerche Alauda arvensis 3 

Fitis Phylloscopus trochilus * 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * 

Gelbspötter Hippolais icterina * 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * 

Gartengrasmücke Sylvia borin * 

Dorngrasmücke Sylvia communis * 

Klappergrasmücke Sylvia curruca * 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * 

Star Sturnus vulgaris * 

Misteldrossel Turdus viscivorus * 

Amsel Turdus merula * 

Singdrossel Turdus philomelos * 

Grauschnäpper Muscicapa striata * 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * 

Heckenbraunelle Prunella modularis * 

Haussperling Passer domesticus * 

Feldsperling Passer montanus * 

Buchfink Fringilla coelebs * 

Wiesenpieper Anthus pratensis V 

Bachstelze Motacilla alba * 

Grünfink Carduelis chloris * 

Stieglitz Carduelis carduelis * 

Bluthänfling Carduelis cannabina * 

Goldammer Emberiza citrinella * 

 
Bewertung 
Die offenen beweideten Grünlandstrukturen sind bedingt für im Offenland brütende Arten attraktiv. 
Die bestehenden Bäume und Knicks können potenziell durch Gebüschbrüter zur Brut genutzt wer-
den. Da keine Gewässer im Planungsraum oder in unmittelbarer Nähe bestehen, kann das Vorkom-
men von Wasservögeln ausgeschlossen werden.  
Insgesamt stehen vier der potenziellen Brutvogelarten auf der Vorwarnliste der Roten Liste Schles-
wig-Holstein (Rebhuhn, Kuckuck, Dohle, Wiesenpieper). Das Verbreitungsgebiet der geschützten 
Feldlerche umfasst auch den Planungsraum, eine Besiedelung ist aber, aufgrund ihrer Standortan-
sprüche, unwahrscheinlich.  
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Grundsätzlich ist zu beachten, dass alle europäischen Vogelarten als „besonders geschützte Arten“ 
nach § 7 Abs. 2 BNatSchG gelten. Die Brutzeiten der Vogelarten sind in den folgenden Planungs-
schritten v.a. bei der Umsetzung des B-Plans zu berücksichtigen. 

 
Sonstige Tierarten 
Weitere streng geschützte Arten des Anhangs IV FFH-RL (z.B. Haselmaus, Eremit-Käfer) und andere 
Artgruppen können aufgrund der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebiets so-
wie einem geringen Habitatpotenzial ausgeschlossen werden.  
 

14.4.5 Biologische Vielfalt 

Die Biodiversität eines Lebensraumes umfasst die Vielfalt der Arten, die genetische Vielfalt inner-
halb der Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. Sie ist von den unterschiedlichen Bedingungen der 
belebten und der nicht belebten Faktoren abhängig sowie von der Art und Intensität der anthropo-
genen Veränderung des Lebensraumes. 
Die Vegetation des Planungsraumes ist in ihrer Vielfalt sehr homogen. Dies bedingt eine geringe 
ökologische Wertigkeit. Es ist anzunehmen, dass die potenziell vorkommenden Tier- und Pflanzen-
arten typische Bewohner des Offenlands sind. Eine Ausnahme bilden die Knickstrukturen, die sich 
in der Regel in der Zusammensetzung ihrer biologischen Vielfalt heterogener gestalten. 
Die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt sowie die Vielfalt der Ökosysteme sind in großen Teilen des 
Planungsraumes als gering bis mäßig zu bewerten. 
 

14.4.6 Boden 

Das Plangebiet befindet sich im Naturraum der Bredstedt-Husumer Geest. 
Auf dem geologischen Ausgangssubstrat glazifluviatiler Ablagerungen der Saaleeiszeit (Sand, unter-
geordnet Kies) haben sich im Plangebiet folgende Böden entwickelt: 
Verbreitet podsolierte Braunerden bis Braunerde Podsol aus Flugsand oder Geschiebedecksand 
über Geschiebedecksand. Ebenfalls haben sich verbreitet podsolierte Pseudogley-Braunerden aus 
Flugsand oder Geschiebedecksand über Geschiebelehm eingestellt. 
Bewertung 
Das Plangebiet weist keinen lokal oder regional seltenen Bodentyp oder Bodenvergesellschaftung 
auf. Der Boden des Gebietes und der Umgebung kann vielmehr als naturraumtypisch klassifiziert 
werden. Für den Boden des Plangeltungsbereiches wurde aus bodenkundlicher Sicht kein Schutz-
status ermittelt, der eine über die grundlegenden Schutzregelungen (Bundes-Bodenschutzgesetz – 
BBodSchG, BauGB, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzte) hinausgehende Handlungs- und Aus-
gleichsregelung erfordern würde. Es handelt sich daher um Böden von allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. 
 

14.4.7 Wasser 

Oberflächengewässer 
Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Still- oder Fließgewässer. 
Grundwasser 
Das Gebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten.  
Im gesamten Geest-Bereich Schleswig-Holsteins und damit auch im Plangebiet wird der Grundwas-
serkörper als gefährdet eingeordnet (Landwirtschafts- und Umweltatlas S-H). 
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Bewertung 
Das Grundwasser stellt in jedem Fall ein aus naturschutzfachlicher Sicht schutzwürdiges Gut dar. 
Grundwasserbeeinflussungen durch Bautätigkeiten sind daher unbedingt zu vermeiden.  
 

14.4.8 Klima / Luft 

Breklum (Riddorf) liegt bei etwa 54.6130 °N und 8.9881 °O und befindet sich auf einer Höhe von 
etwa 16-20 m über dem Meeresspiegel. Das Klima besitzt einen feuchtgemäßigten, ozeanischen 
Charakter, der insbesondere durch die vorherrschende Westwinddrift atlantischer Zyklone (Tief-
druckgebiete) geprägt ist. Nach den effektiven Klimaklassifikationen von Köppen und Geiger (aus 
BECK et al. 2018) lässt sich Breklum in die Klimaklassifikation Cfb einordnen und wird damit durch 
ein ozeanisches Klima der mittleren Breiten geprägt. 
Die Hauptwindrichtung ist Westen. Die Niederschläge sind gleichmäßig über das Jahr verteilt. Laut 
dem Landschaftsplan liegt die Menge der jährlichen Niederschläge für die Gemeinde Breklum bei 
ca. 800 mm. Über das Jahr herrscht ein ausgeglichener Temperaturgang. Im Winter steht das Gebiet 
unter dem erwärmenden Einfluss des Meeres, sodass das Januarmittel nicht unter 0 °C sinkt. Das 
höchste Monatsmittel fällt ebenfalls durch die ausgleichende Wirkung des Meeres mit Temperatu-
ren im August mit durchschnittlich 16-17 °C relativ niedrig aus.  
Bewertung 
Aufgrund fehlender großflächiger Senken und der überwiegend ungehinderten Windexposition der 
Landschaft bestehen keine abgrenzbaren kleinklimatische Sondergebiete (z.B. Kaltluftentstehungs-
räume).  
 

 
Abb. 7: Klimadiagramm für Breklum (Quelle: meteoblue.com) 
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14.4.9 Landschafts- / Ortsbild 

Das Landschaftsbild ist in Bezug auf seine Vielfalt, Eigenart und Schönheit (vgl. § 1 (1) Nr. 3 
BNatSchG) zu schützen. Ein wesentliches Ziel der Umweltprüfung ist es daher, diese angesproche-
nen Faktoren der Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen und als Vorausset-
zung für seine Erholung in der Natur nachhaltig zu sichern. Neben der eigentlichen flächenhaften 
Ausdehnung wird auch die Raumwirkung bestimmter Elemente berücksichtigt. Bei der Bewertung 
des Landschaftsraumes für das Landschaftsbild ist zu beachten, dass diese bei einzelnen Menschen 
von persönlichen Voraussetzungen abhängt und daher unterschiedlich bewertet werden kann. 
Das Landschaftsbild des Planungsraumes ist einerseits durch die dörflichen Strukturen der bebauten 
und versiegelten Bereiche der Wohnbebauung nach Norden und Westen und andererseits durch 
die offenen landwirtschaftlich genutzten Flächen nach Osten geprägt.  
Die natürlichen Elemente wie die offenen landwirtschaftlichen Flächen, aber insbesondere auch 
Knicks, Einzelbäume und Baumreihen prägen das Landschaftsbild. 
Das Landschaftsbild im Planungsraum weist in Bezug auf seine Vielfalt, Eigenart und Schönheit eine 
allgemeine Bedeutung auf. 
Bewertung 
Das Plangebiet befindet sich auf einer landwirtschaftlichen Fläche angrenzend zu bereits bestehen-
den Wohnhäusern. Insgesamt weist das Landschaftsbild damit insgesamt bezüglich seiner Vielfalt, 
Schönheit, seiner kulturhistorischen Bedeutung oder für das Landschaftserleben einen allgemeinen 
Wert auf. 
 

14.4.10 Kultur – und sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich befinden sich keine archäologischen Kulturdenkmale oder Interessengebiete. 
Dennoch können bei Bodeneingriffen trotzdem weiterhin Bodendenkmäler oder Funde nicht aus-
geschlossen werden. Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: 
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-
meinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Ei-
gentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 
Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die 
zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten 
befreit die Übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit 
der Mitteilung.  
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Verän-
derungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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15 Prognose 

15.1 Abschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens und Maßnahmen zur Minderung 
und zum Ausgleich von erheblichen Beeinträchtigungen 

15.1.1 Null-Variante 

Die Betrachtung der Null-Variante ist die Prognose für die Entwicklung des Umweltzustandes ohne 
die Durchführung der Planung. Ohne die Umsetzung der baurechtlich und planerisch vorbereiteten 
Inhalte des Bebauungsplans Nr. 31 der Gemeinde Breklum ist für die die Entwicklung der Umwelt, 
insbesondere der nicht überbauten und genutzten Freiflächen im Plangeltungsgebiet ein zunächst 
gleichbleibender oder vergleichbarer Zustand der Flächen zu prognostizieren.  
 

15.1.2 Standortalternativen 

Die Planung sieht vor, die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bauland für Wohnbebau-
ung zu ändern. Die bestehende Nachfrage nach Baugrundstücken für Wohnbebauung in Breklum 
soll durch die Aufstellung des B-Plans Nr. 31 befriedigt werden. Durch die Bebauungsplanung könnte 
damit eine Fläche für die Entwicklung von sechs Grundstücken zur Verfügung gestellt werden. Das 
geplante allgemeine Wohngebiet soll sich dabei entsprechend der Umgebungsnutzung der Wohn-
bebauung einfügen. 

Es sind keine Flächen im Gemeindegebiet bekannt, die einen geringeren ökologische Eingriff erwar-
ten lassen oder sich besser in den räumlich-kontextualen Zusammenhang einfügen würden. Insge-
samt ist die Realisierung der vorliegenden Planung an einem anderen Standort innerhalb der Ge-
meinde daher nicht zielführend. 

 

15.1.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung  

Im Folgenden wird eine Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei der Durchführung der 
Planung in Bezug auf die bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen (gem. BauGB An-
lage 1) vorgenommen.  
Tab. 3: Potenzielle Umweltwirkungen der Planung 

Potenzielle Umweltwirkungen Beschreibung 

Schutzgüter Aussagen zu den einzelnen Schutzgütern werden in 
Kap. 2.2 beschrieben.  

Emissionen Während des Baus sind die gesetzlichen Regelungen 
zum Emissionsschutz zu beachten. 
Anlagebedingte Emissionen ergeben sich aufgrund 
der geplanten Nutzung als Wohngebiet nicht. 

Abfallerzeugung Die Art und Menge der erzeugten Abfälle sind nicht 
konkret ermittelbar.  
Es ist aber davon auszugehen, dass durch die vorge-
sehene Planung keine gefährlichen, sondern ledig-
lich haushaltsübliche Abfälle anfallen, die dem loka-
len Entsorger ortsüblich zugeführt werden. 

Menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe, Umwelt   Risiken in Bezug auf die menschliche Gesundheit, das 
kulturelle Erbe oder die Umwelt wie z.B. Unfälle oder 
Katastrophen werden aufgrund der Festsetzung der 
Nutzungen nicht erwartet. Das Freisetzen gesund-
heitsgefährdender Stoffe ist ebenfalls nicht erkenn-
bar. 
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Potenzielle Umweltwirkungen Beschreibung 

Kumulierung der Auswirkungen durch benachbarte 
Projekte 

Benachbarte Projekte, die eine Kumulierung der Aus-
wirkungen auf die Umwelt und die Schutzgüter mit 
sich bringen könnten, sind nicht bekannt.   

Klimaauswirkungen Negative Auswirkung auf das Klima z.B. durch ver-
mehrte Treibhausgasemissionen im Zuge der Pla-
nung sind nicht zu erwarten. Ebenso ist keine beson-
dere Vulnerabilität der Planung gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels (z.B. Artenverschiebung, Wet-
terereignisse, Überflutungen o.ä.) zu prognostizie-
ren.   

Eingesetzte Techniken und Stoffe Der geplante Bau von Einzel- und Doppelhäusern in 
dem als allgemeines Wohngebiet festgesetzten Be-
reich lässt keine konfliktträchtigen Techniken oder 
Stoffe erwarten. 

 
 

15.2 Potenzielle Wirkungen auf Schutzgüter 

Grundsätzlich zielt das naturschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsgebot insbesondere 
darauf ab, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Der Erhalt vorhandener Bio-
topelemente, von Gehölzen oder anderen ökologischen Funktionen und Werte besitzt Vorrang vor 
der art- oder wertgleichen Kompensation von Beeinträchtigungen.  
Die möglichen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter werden in den folgenden Kapiteln 
dargestellt. Die Tab. 4 zeigt dabei eine Zusammenfassung der potenziellen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter. 
Tab. 4: Potenzielle Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

Schutzgut Potenzielle Auswirkungen  

Mensch Potenzielle Beeinträchtigungen durch Schall- und sonstige stoffli-
che Emissionen  

Biotoptypen / Vegetation Standortverlust durch Überbauung / Teil-Versiegelung, Verände-
rung der Standortbedingungen und des floristischen Arteninven-
tars 

Tiere Veränderung der Habitatbedingungen; Verlust von Nahrungshabi-
taten durch Standortüberbauung 

Boden Versiegelung / Teil-Versiegelung 

Wasser Veränderter Wasserabfluss am Standort 

Klima / Luft Keine erheblichen Auswirkungen  

Landschaftsbild Veränderung visueller Blickaspekte  

 

15.2.1 Schutzgut Mensch 

Die Natur und Landschaft sind als Lebensgrundlage des Menschen zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln (§ 1 BNatSchG). Die menschliche Gesundheit ist vor schädlichen Umwelteinflüssen zu 
schützen (§ 1 BImSchG). 
Wie im Kapitel 1.4.1 beschrieben, übernimmt der Geltungsbereich selbst keine Wohnfunktionen 
oder Erholungsfunktionen. Die räumliche Nähe von den direkt angrenzenden Wohnhäusern erfor-
dert allerdings die Betrachtung der Funktion Wohnen. Mögliche Auswirkungen der Planung, die das 
Schutzgut Mensch betreffen, werden im Folgenden aufgeführt. 
Baubedingt 
Zeitlich befristete Beeinträchtigungen der Wohn- und Erholungsqualität der direkt angrenzenden 
Wohnhäuser im Gebiet können für die Zeit der Baumaßnahmen nicht ausgeschlossen werden und 
sind durch folgende Maßnahmen zu minimieren.  
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Maßnahmen 

Durch den Baustellenverkehr und die Baudurchführung kommt es potenziell zu Schallemissionen, die durch:  

• den Einsatz gewarteter und technisch einwandfreier Maschinen und Fahrzeuge und  

• die Ausrichtung der Transport- und Bauzeiten auf Tageszeiten (Einhalten der Nacht- und Wochenen-
druhe) minimiert werden müssen. 

Mögliche Schadstoffemissionen sind durch: 

• den Einsatz gewarteter und technisch einwandfreier Maschinen und Fahrzeuge auszuschließen.   

 
Anlagebedingt 
Es sind keine anlagebedingten Auswirkungen zu erwarten. 
Betriebsbedingt 
Es sind keine betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten. 

15.2.2 Schutzgut Biotoptypen / Vegetation 

Östlich innerhalb des Plangeltungsbereichs befindet sich ein Knickwall ohne Gehölze (HWo), west-
lich begrenzt ein durchwachsener Knick (HWb) das Plangebiet zur Nachbarbebauung. Knicks sind 
nach § 30 BNatSchG i.V.m 21 LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope.  
Der weitere überplante Raumausschnitt gilt als Fläche mit „allgemeiner Bedeutung“ für den Natur-
schutz, deren Kompensation funktional im Rahmen der Ausgleichsermittlung für die Eingriffe in das 
Schutzgut „Boden“ erbracht wird. 
Überplanung geschützter Biotope 
Der westlich zur Nachbarbebauung bestehende ca. 80 m lange durchwachsene Knick (HWb) soll 
dabei komplett erhalten bleiben. Der östlich verlaufende Knickwall wird hingegen im Zuge des B-
Plans Nr. 31 überplant. 
Nach aktueller Planung entfällt der ca. 78 m lange Knickwall (HWo) auf einer Länge von 6 m für eine 
Straßenverkehrsfläche. Laut Planzeichnung soll auf der restlichen Knicklänge eine Umgrenzung von 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen entstehen. 
Für beide Knicks gilt nach aktuellem Planungsstand, dass aufgrund der Lage im Innenbereich nicht 
ein Mindestabstand der Bebauung von 3 m zum Knickfuß eingehalten werden kann. Somit sind die 
Knicks zu entwidmen und es ergibt sich ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 1 (s. MELUR SH, 2017: Durch-
führungsbestimmungen zum Knickschutz. Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein). 

Maßnahmen geschützte Biotope 
Entwidmung von insgesamt 158 m Knick 
Ausgleich 1:1  
Ergebnis: 
Anlage von 158 m Knick/Feldhecke 

 
Für unvermeidbare Eingriffe in geschützte Biotopflächen ist nach § 67 Abs. 1 BNatSchG eine Befrei-
ung von den Verboten des Biotopschutzes nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. § 21 Abs. 1 LNatSchG 
SH und eine fachlich geeignete Kompensation – Entwicklung von vergleichbaren, möglichst artglei-
chen Biotopflächen – erforderlich.  
Gemäß der Durchführungsbestimmung zum Knickschutz (Erlass des MELUND vom 01/2017) sind 
nicht mit Gehölzen bewachsene Knicks im Verhältnis von 1:1 auszugleichen und mit Gehölzen zu 
bepflanzen. 

Zu diesem Planungsstand wird vom Verlust bzw. der notwendigen Entwidmung des Knicks ausge-
gangen. Die genaue Ausgestaltung des zu erbringenden Ausgleichsbedarfs soll auf folgenden Flä-
chen erfolgen: 
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28 m in der Gemeinde Karlum, Gemarkung Karlum, Flur 7, Flurstück 12 und in der Gemeinde Karlum, 
Gemarkung Karlum, Flur 6, Flurstück 1. Mit Bescheid vom 20.07.2018 (AZ: 4.61.5.02-67.30.3-18/18) 
und mit Bescheid vom 20.07.201 8 (AZ: 4.61.5.02-67.30.3-18/18) 

Und 130 m auf der Fläche in der Gemeinde Leck, Gemarkung Leck, Flur 3, Flurstück 95. Mit Bescheid 
vom 29.06.2018 (AZ: 4.61.1.06-67.32.1-195/17)  

Die vertraglichen Grundlagen werden der Verfahrensakte beigefügt. 
 

15.2.3 Schutzgut Tiere / artenschutzrechtliche Prüfung 

Der Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensräume ist die zentrale Aufgabe des Naturschut-
zes. Der naturschutzgesetzliche Auftrag für den Artenschutz und ihrer Lebensgemeinschaften leitet 
sich aus dem Bundes- (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 39 ff.) und Landesnaturschutzgesetz (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 
Abs. 3 Nr. 8 und 9) ab.  
 
Im Rahmen der Konfliktanalyse wurde aus den Habitatansprüchen der potenziell betroffenen Arten 
abgeleitet, ob die geplanten Eingriffe relevante Beeinträchtigungen der Tierarten erwarten lassen. 
Von einem Konflikt, der eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erfordern könnte, wird ausgegangen, 
wenn das Vorhaben in der Bau- und/oder Betriebsphase erwarten lässt, dass Individuen relevanter 
Tierartengruppen gestört, verletzt oder getötet oder deren Habitate zerstört oder beschädigt wer-
den.  
 
Das Plangebiet weist Lebensraumpotenzial bzw. Nahrungshabitatpotenzial für Vögel auf. Für die 
weiteren Artengruppen der Amphibien und Reptilien, Fledermäuse oder sonstigen Artengruppen ist 
nicht ausreichend Habitatpotenzial vorhanden oder das Gebiet liegt außerhalb der Verbreitungs-
grenzen. 
Für die relevanten und im Plangebiet potenziell nachweisbaren Arten der Artengruppe Vögel wurde 
abgeleitet, ob die geplanten Eingriffe relevante Beeinträchtigungen der Arten erwarten lassen.  
Baubedingt 
Durch den Bau können Individuen dem Tötungsrisiko z.B. bei der Entnahme von Gehölzen ausge-
setzt werden. 
Maßnahmen Vögel 

In Bezug auf die Gilde der Gehölzvögel gilt: 

• Bei Gehölzentnahmen sind Eingriffe außerhalb der Zeit vom 1.3-30.9. auszuführen, 

• zur Kompensation ist eine entsprechende Zahl an Gehölzen neu anzupflanzen. 

In Bezug auf Vögel offener Standorte / Bodenbrüter gilt: 

• Baumaßnahmen sind außerhalb der Zeit vom 1.3. – 31.7. auszuführen oder 

• Bei Baumaßnahmen, die an den Start der Brutzeit angrenzen sind Vergrämungsmaßnahmen durchzufüh-
ren 
 

 

15.2.4 Schutzgut Boden und Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

Bei der Planung ist darauf hinzuwirken, dass der Versiegelungsgrad des Bodens im Rahmen der an-
gestrebten Nutzung grundsätzlich so gering wie möglich zu halten ist, um die negativen Beeinträch-
tigungen für den Boden zu minimieren. Dies ist insbesondere bei der Anlage von Stellplätzen, Zu-
fahrten und Wegen auf den Grundstücken zu beachten. Sofern eine Versiegelung von Flächen (ins-
besondere Nebenflächen) unumgänglich erscheint, sollten diese mit wasserdurchlässigen, versicke-
rungsfreundlichen Belägen ausgeführt werden. 
 



Gemeinde Breklum, B-Plan Nr. 31 Begründung  

 

37 
 

Baubedingt 
Durch den Einsatz von Baufahrzeugen kann es kleinräumig zu Bodenbeeinträchtigungen kommen, 
die durch geeignete Maßnahmen zu minimieren sind. 

Maßnahmen 

• Beschränkung des Einsatzes der Baugeräte und -fahrzeuge auf den unmittelbaren Eingriffsbereich. Dabei 
sind alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, den Boden vor Verdichtung zu schützen, bei 
nicht vermeidbaren Störungen im Zuge der Bau- und Erschließungsmaßnahmen muss, nach Beendigung der 
Baumaßnahmen, der ursprünglichen Zustand der Fläche wiederhergestellt werden. 

• Der humose Oberboden der überbauten / -planten Flächen sollte abgeschoben und möglichst für pflanz-
technische Belange eingesetzt werden. Die zwischenzeitige Lagerung kann in Mieten erfolgen, die nicht be-
fahren werden sollten.  

 
Anlagebedingt  
Die Versiegelung von Flächen wird als anlagebedingte Beeinträchtigung bewertet.  
Als Ausgleichsmaßnahme für eine Bodenversiegelung bzw. Überbauung ist idealerweise eine ent-
sprechende Entsiegelung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen vorzunehmen.  
Anderenfalls sind für versiegelte Flächen gem. „Gemeinsamen Runderlasses – Verhältnis der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Innenministerium und MELUR S-H, 9.12.2013) 
fachlich geeignete Flächen in einem Ausgleichsverhältnis von mindestens 1 : 0,3 für wasserdurch-
lässige Flächen und mindestens 1 : 0,5 für Gebäude- und versiegelte Oberflächen aus der Nutzung 
zu nehmen und z.B. zu einem naturbetonten Biotoptyp zu entwickeln.  
Als Maß für die Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden wird die durch den Eingriff verursachte 
maximal mögliche Versiegelung gem. der bauleitplanerischen Festsetzung der Grundflächenzahl 
herangezogen.  
Der Bebauungsplans Nr. 31 der Gemeinde Breklum setzt eine GRZ von 0,4 bzw. von 0,3 fest. 
Für das geplante Vorhaben werden folgende Ausgleichsfaktoren angerechnet: 
 
Mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland: 
Für vollversiegelte Flächen 1:0,7 
Für teilversiegelte Flächen 1:0,4 
 
Der Ausgleichsmaßstab wird aufgrund der mäßigen ökologischen Wertigkeit der Grünlandflächen 
(mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland) für die Eingriffsfläche auf 1:0,7 festgesetzt.  Die Grünland-
flächen haben einen naturschutzfachlich höheren Wert als bspw. intensiv genutzte Ackerflächen 
und werden daher höher bemessen.  
 

Mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland / extensive Nutzung und Verbuschung: 
Für vollversiegelte Flächen 1:0,9 
Für teilversiegelte Flächen 1:0,6 
 
Die extensiv genutzte Fläche weist bereits sukzessive Entwicklungsstadien mit einwandernden 
Gehölzen auf. Durch die ausbleibende Nutzung hat diese Fläche eine höhere naturschutzfachliche 
Bedeutung als die o.g. Grünlandfläche, da hier ein höheres Habitatpotenzial und Strukturreichtum 
vorhanden ist. Entsprechend ist der Ausgleichsfaktor für diese Fläche höher bemessen. 

Da zum jetzigen Planungsstand keine Kenntnisse zur konkreten Gestaltung des Regenrückhalte-
beckens vorliegen, ist nicht klar wie naturnah bzw. naturfern der überplante Bereich entwickelt 
werden soll. In der folgenden Ausgleichsbilanzierung wird daher von einer kompletten Überbau-
ung des Bereiches ausgegangen.  
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Dabei wird aus naturschutzfachlicher Sicht eine möglichst naturnahe Gestaltung des Regenrück-
haltebeckens mit naturnaher Ufergestaltung und -vegetation ausdrücklich empfohlen.  

In der folgenden Übersicht werden die Eingriffe sowie die resultierende Ausgleichsbilanzierung für 
das Schutzgut „Boden“ sowie die für die Flächen allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz ermit-
telt. 
 
Tab. 5: Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung  

Funktion Grundfläche* Boden / Biotoptyp 
(nicht geschützt) 

Überbaubare Fläche Ausgleichsfaktor Ausgleichsfläche 

Allgemeines 
Wohngebiet  
WO 1 

 
2.032 m² 

GYy – mäßig arten-
reiches Wirtschafts-
grünland  

GRZ = 0,4 
 = 813 m² 

 
1:0,7 

 
569 m² 

Allgemeines 
Wohngebiet  
WO 2 

 
813 m² 

GYy – mäßig arten-
reiches Wirtschafts-
grünland  

GRZ = 0,3 
= 244 m² 

 
1:0,7  

 

 
171 m² 

Allgemeines 
Wohngebiet  
WO 3 

 
467 m² 

GYy – mäßig arten-
reiches Wirtschafts-
grünland 

GRZ = 0,4 
 = 187 m² 

 
1:0,7 

 
131 m² 

Straßenver-
kehrsfläche 

 
1.021 m² 

 GYy – mäßig arten-
reiches Wirtschafts-
grünland  

  
100 % 

 
1:0,7  

 
715 m² 

Regenrückhal-
tebecken 

 
514 m2 

GYy/gb – mäßig ar-
tenreiches Wirt-
schaftsgrünland, ex-
tensive Nutzung und 
Verbuschung als Suk-
zessionsstadium 

 

 
100 % 

 
1:0,9 

 
463 m² 

                                                                                                                                                           Summe                          2.048 m²               

 
* Grundfläche lt. Flächenbilanz B-Plan, sonstige Flächenangaben aus GIS/Planzeichnung ermittelt 

 

Zur Herstellung eines Ausgleichs in das Schutzgut Boden sind insgesamt 2.048 m² geeigneter, auf-
wertungsfähiger Fläche aus der Nutzung zu nehmen und zu naturnahen Biotopflächen zu entwi-
ckeln.  

Der Ausgleich des betroffenen geschützten Biotops (Knickwall ohne Gehölze) wird dem Ausgleich 
zum Schutzgut Boden und Biotope allgemeiner Bedeutung hinzugefügt. 

Die genaue Ausgestaltung und der Standort des zu erbringenden Ausgleichsbedarfs wird im weite-
ren Planungsverlauf an dieser Stelle konkretisiert und mir der unteren Naturschutzbehörde zur Frei-
gabe abgestimmt. 

Der Ausgleich soll über folgende Ökokonten ausgeglichen werden: 

Der Flächeneigentümer ist Eigentümer von Flächen in der Gemeinde Bohmstedt, Gemarkung 
Bohmstedt, Flur 2, Flurstück 7. Mit Bescheid vom 27.11.2012 (AZ: 605.04-67.30.3-55/12) Die Ver-
traglichen Grundlagen werden der Verfahrensakte angefügt.  

Die Fläche (Flurstücksbezeichnung) und die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des Ökokontos 
werden inhaltlich und kartographisch dargestellt. Dabei wird die tatsächliche Ausgleichsfläche und 
nicht das Ökokonto als Ganzes flächenscharf dargestellt. Ferner wird der Ausgleich über ein Öko-
konto zwingend sowohl als m²-Größe festgesetzt als auch in Ökopunkten als Äquivalent angegeben. 

Die vertraglichen Grundlagen werden der Verfahrensakte beigefügt. 
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15.2.5 Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Plangebiets sind keine relevanten Oberflächengewässer vorhanden. Durch den Bau, 
Anlage oder Betrieb werden für Oberflächengewässer daher keine Beeinträchtigungen erwartet.  
Das Grundwasser stellt in jedem Fall ein aus naturschutzfachlicher Sicht schutzwürdiges Gut dar, 
daher sind Grundwasserbeeinflussungen durch Bautätigkeiten unbedingt zu vermeiden. 
Baubedingt 
Beeinträchtigungen können sich durch Einträge von Schadstoffen ergeben.  
 

Vermeidungsmaßnahmen  
Mögliche Schadstoffemissionen sind durch 

• den Einsatz gewarteter und technisch einwandfreier Maschinen und Fahrzeuge  
auszuschließen.   

 
Anlagebedingt 
Das geplante Vorhaben beeinträchtigt im geringen Umfang das Grundwasser aufgrund der Unter-
bindung der Grundwasserneubildung an Ort und Stelle durch Überbauung / Versiegelung. Dagegen 
wird der Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser auf den umgebenden Grundstücksflächen er-
höht.  
Die zuvor vom Bodenkörper übernommenen Funktionen wie Filterung, Pufferung und Transforma-
tion - bedeutsam für Quantität und Qualität des Grundwassers - sind hier kleinräumig nicht mehr 
gegeben. 
Die „Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei 
Trennkanalisation“ des Ministeriums für Natur und Umwelt Schleswig-Holsteins vom 25.11.1992 
i.d.F vom 15.04.2002 beschreibt als Folge des Eingriffs der Versiegelung das aus allgemeinen Wohn-
gebieten abgeleitete Niederschlagswasser als „gering verschmutzt“. Gering verschmutztes Nieder-
schlagswasser kann ohne Behandlung eingeleitet werden. Eine Versickerung beeinträchtigt in der 
Regel das Wohl der Allgemeinheit nicht. 
Gemäß der seit Oktober 2019 rechtsverbindlichen "Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang 
mit Regenwasser - Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1)" des MELUND und MILI ist es insbeson-
dere bei der Entwässerungsplanung von Neubaugebieten sinnvoll, den Fokus auf eine naturverträg-
liche Niederschlagswasserbeseitigung zu richten, um eine Reduzierung der abzuleitenden Nieder-
schlagsmengen zu erreichen.  
Zur Bewertung des geplanten Eingriffs in den Wasserhaushalt werden Flächenanteile für die drei 
Komponenten der Wasserhaushaltsgleichung (Versickerung, Verdunstung und Abfluss) im Bebau-
ungsgebiet ermittelt und mit dem Referenzzustand verglichen. Je nach Grad der Abweichung 
kommt dann das Ergebnis über einen eher natürlichen oder deutlich geschädigten Wasserhaushalt 
zustande. In Abhängigkeit der Abweichung sind entsprechende Nachweise für die Einleitung ins Ge-
wässer zu führen.  
Die Gemeinde ist – als Träger der Bauleitplanung – in der Pflicht, die Bewertung der Wasserhaus-
haltsbilanz für die Bauleitplanung und den Nachweis der damit verbundenen schadlosen Regenwas-
serbeseitigung zu erbringen.  
Die aktuelle Planung sieht vor, dass oberflächig anfallende Wasser in einem Regenrückhaltebecken 
im südwestlichen Bereich des Plangebiets zuzuführen und verzögert abzuleiten.   
Der anlage- und betriebsbedingte Eintrag von flüssigen, festen oder staubförmigen Schadstoffen in 
die Fläche ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.  
Das Gebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. Insgesamt sind die Einwirkungen als 
nicht erhebliche Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes zu bewerten.  
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Betriebsbedingt 
Der betriebsbedingte Eintrag von flüssigen, festen oder staubförmigen Schadstoffen in die Fläche 
ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.  
 

15.2.6 Schutzgut Klima / Luft 

Durch die vorgesehene Planung sind aufgrund der Lage des Gebietes keine planungsrelevanten 
bau,- anlage- oder betriebsbedingten Beeinträchtigungen des Mikro- oder Makroklimas bzw. örtli-
cher Frischluftsysteme zu erwarten. Diese Bewertung betrifft sowohl Frischluftentstehungsgebiete 
als auch Austauschbahnen.   
 

15.2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Regelungen wie die Begrenzung der Höhe der baulichen Anla-
gen auf 9 m sowie die Entwicklung der Fläche entsprechend der umgebenen Nutzung lassen keine 
erheblichen Beeinträchtigungen auf das Landschafts- und Ortsbild erwarten. Das Wohngebiet wird 
die bestehende bebaute Ortslage optisch fortführen.    
 

15.2.8 Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des B-Plangebietes sind gegenwärtig keine Denkmale oder Kulturgüter bekannt.   
bau,- anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen ergeben sich nicht. 
 

15.2.9 Wechselwirkungen 

Die betrachteten einzelnen Schutzgüter können sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße beein-
flussen. Eine Neuversiegelung führt grundsätzlich zu einem Verlust der natürlichen Bodenfunktio-
nen wie z.B. der Speicherung von Niederschlagswasser. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenab-
fluss, während die Versickerung unterbunden wird. Darüber hinaus könnten die Erholungs- und 
Wohnfunktionen durch potenzielle Immissionen während der Bauarbeiten beeinträchtigt werden. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Wechselbeziehungen durch das geplante 
Vorhaben nicht grundlegend verändert werden, so dass die durch die Planung verursachten oder 
beeinflussten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern nicht als erheblich nachteilig zu be-
werten sind. 
 

16 Zusätzliche Angaben 

16.1 Methodisches Vorgehen und Kenntnislücken 

Aufgrund der übergeordneten Planungsaussagen ergeben sich zurzeit keine wesentlichen Kenntnis-
lücken.  

16.2 Monitoring 

Die Überwachung der Umweltauswirkungen, das Monitoring, dient nicht der umfassenden Vollzugs-
kontrolle der gesamten Bauleitplanung. Vielmehr sind die erheblichen oder nachhaltigen Umwelt-
auswirkungen des Planvorhabens durch die Planverantwortlichen zu überwachen, um unvorherge-
sehene nachteilige Auswirkungen erheblicher Art, die sich aus der Durchführung der Planung erge-
ben, festzustellen, und Abhilfe herzustellen. 
Aus dem Planvorhaben lässt sich zurzeit kein Bedarf für ein Monitoring ableiten. 
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16.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Breklum stellt für das Gebiet nördlich der Ortslage Breklum, südlich des Dingstedter 
Wegs und östlich des Riddorfer Rings im Ortsteil Riddorf den Bebauungsplan Nr. 31 auf. 

Mit der Bebauungsplanung sollen die planerischen Voraussetzungen für die Ausweisung von Flä-
chen für ein allgemeines Wohngebiet geschaffen werden. Konkret ist beabsichtig, Bauland für sechs 
Einzel- oder Doppelhäuser zur Verfügung zu stellen.  

Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst eine Fläche von 5.312 m².  

Die Planungsaussagen widersprechen nicht den übergeordneten Planwerken für das Gebiet. Wohn- 
und Erholungsfunktionen werden durch das Vorhaben nicht negativ betroffen. Die Eingriffe in die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Tier-/Pflanzenwelt können weitestgehend vermieden bzw. minimiert 
oder ausgeglichen werden.  

Im östlichen Teil des Plangebiets befindet sich ein Knickwall ohne Gehölze (HWo). Westlich zur 
Nachbarbebauung begrenzt ein durchwachsener Knick (HWb) das Plangebiet. Beide Knicks sind 
nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützte Biotope. Während der westlich angrenzende 
Knick erhalten bleibt, wird der östlich gelegene Knickwall zum Teil überplant. 

Für beide Knicks gilt nach aktuellem Planungsstand, dass aufgrund der Lage im Innenbereich nicht 
ein Mindestabstand der Bebauung von 3 m zum Knickfuß eingehalten werden kann. Somit sind die 
Knicks zu entwidmen und es ergibt sich ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 1. Insgesamt wird damit ein 
Ausgleich durch die Anlage von 158 m Knick/Feldhecke erforderlich. 
Für unvermeidbare Eingriffe in geschützte Biotopflächen ist nach § 67 Abs. 1 BNatSchG eine Befrei-
ung von den Verboten des Biotopschutzes nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. § 21 Abs. 1 LNatSchG 
SH und eine fachlich geeignete Kompensation – Entwicklung von vergleichbaren, möglichst artglei-
chen Biotopflächen – erforderlich.  

Die weiteren Flächen im Plangebiet lassen Eingriffe in Flächen allgemeiner Bedeutung für den Na-
turschutz erwarten. 
Durch das geplante Vorhaben werden baubedingte Eingriffe in bisher nicht versiegelte Bereiche ge-
plant. Insgesamt ist daher ein Ausgleich von 2.048 m² zu erbringen.  

Die genaue Ausgestaltung und der Standort des zu erbringenden Ausgleichsbedarfs wird im weite-
ren Planungsverlauf konkretisiert und an dieser Stelle ergänzt.  

Bei Einhalten der beschriebenen Maßnahmen zur Minderung- und zum Ausgleich ist die Planung 
aus Sicht des Umweltschutzes realisierbar. 
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Anhang 1: Karte „Bestand“ (M: 1:1000, Druckformat DIN A4) 
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Anhang 2: Karte „Planung“ (M: 1:1000, Druckformat DIN A4) 
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Anhang 3: Wasserhaushaltsbilanz nach ARW-1 für SchLeswig-Holstein 
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Anhang 4: Anlage zur Wasserhaushaltsbilanz  
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Anhang 5.1: Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung) Seite 1   
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Anhang 5.2: Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung) Seite 2 
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Anhang 5.3: Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung) Seite 3  
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Anhang 6: Lageplan Entwässerung 
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Anlage 7: Abschlussbericht Ortskernentwicklungskonzept  

    (Verfasser: Planungsbüro Grätsch und Groth GbR) 
 

Liegt der Begründung gesondert bei. 
 
 

Anlage 8: Anhang Ortskernentwicklungskonzept (Innenentwicklungsanalyse) 

                  (Verfasser: Planungsbüro Grätsch und Groth GbR) 
 
Liegt der Begründung gesondert bei. 
 
 


